
Experten beraten Sie und 
geben Ihnen Sicherheit.

Um alle Eventualitäten zu berücksichtigen, 

ist es ratsam, auch bei der Formulierung der 

Vorsorgevollmacht einer Rechtsanwältin/einem 

Rechtsanwalt zu vertrauen. Bei einer individuel-

len Beratung klären Sie Ihre Situation und Be-

dürfnisse, rechtliche Rahmenbedingungen und 

Kosten. Die Kosten werden nach dem Aufwand 

im Einzelfall (zzgl. USt. und Barauslagen) be-

rechnet. Viele Rechtsexpertinnen und -experten 

bieten ein kostenloses Erstgespräch an. 

Scheuen Sie sich nicht, die für Sie wichtigen 
Fragen zu stellen.
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VORSORGEVOLLMACHT

Mein Wohlbefinden. In jeder Situation. 

Ich vertraue und sorge vor. 
Mit einer Vollmacht.



VOLLMACHT
Eine Vorsorgevollmacht

n �enthält den Namen, das Geburtsdatum und die 

Adresse Ihrer Vertrauensperson(en).

n �nennt die Aufgaben, welche Ihre Vertrauens

person für Sie übernimmt.

n �bestimmt den Zeitpunkt, ab welchem die Vor

sorgevollmacht wirksam ist bzw. wie lange sie 

gültig bleibt.

n �enthält Ihre Wünsche und Vorstellungen: z.B. 

über Pflege, wer für Ihr Haus und Ihr Haustier 

sorgt, wer für Sie Behördenwege übernimmt und 

unterschreiben darf.

n �enthält, wer Ihre Bankgeschäfte und bei welcher 

Bank erledigen darf (allfällig ist eine Spezialvoll-

macht zu erteilen).

n �wird von Ihnen eigenhändig geschrieben und 

unterschrieben.

n �wird von einer Rechtsanwältin/einem Rechtsan-

walt, einem Notar/einer Notarin oder vor einem 

Gericht errichtet.

VERTRAUEN

Man weiß nie, was passiert. Es könnte sein, 
dass Sie eines Tages Ihre Angelegenheiten 
nicht mehr selber ordnen möchten oder 
können. 

Einander beizustehen ist einander zu vertrau-

en. Bestimmen Sie, wer die Person ist, der Sie 

Ihr Vertrauen schenken und vorsorglich eine 

Vollmacht erteilen. Diese Person wird im Ernst-

fall meist zu Ihrem Sachwalter und ist damit 

berechtigt, für Sie Entscheidungen zu treffen.

ENTSCHEIDUNG

Wer im Ernstfall für Sie entscheiden darf, 
entscheiden nur Sie. Und Sie bestimmen 
auch, ab wann dies wirksam wird. 

Eine Vorsorgevollmacht kann nach Wahl der 

Vollmachtgeberin/des Vollmachtgebers auf zwei 

Arten erteilt werden:

n �Entweder die Wirksamkeit der Vollmacht 

tritt erst beim Verlust der Geschäftsfähigkeit 

oder Einsichts- und Urteilsfähigkeit oder 

Äußerungsfähigkeit ein oder

n �die Wirksamkeit der Vollmacht tritt sofort ein, 

aber die Aufträge an die Bevollmächtigte/ 

den Bevollmächtigten werden für den Fall des 

Verlustes der Geschäftsfähigkeit oder Ein-

sichts- und Urteilsfähigkeit oder Äußerungs

fähigkeit erteilt.

Die Wirksamkeit, aber auch die Änderung 

und der Widerruf Ihrer Vorsorgevollmacht wird 

im Österreichischen Zentralen Vertretungs

verzeichnis (ÖZVV) registriert. Dazu wird eine 

Bestätigung ausgestellt. So sind Ihre Wünsche 

für den Notfall gut dokumentiert.


